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Zins und Amortisation der Maschinen 300 Fr. pro Jahr
kostet, so ist fiir einen Zinsfuss von 5%

s = 6000
somit i =—=0l73 O oder v = 60 cm.
NB. Eine idhnliche Formel wie (1) hat schon Herr

Ing. Smreker abgeleitet.

B. Die zweite Bedingung, welche die Geschwindigkeit
erfiillen muss, ist: dass die durch den Wasserstoss erzeugte
dynamische Beanspruchung, vermehrt um die statische Zug-
beanspruchung des Eisens nicht zu gross wird. — Wird
die in Bewegung befindliche Wassersdule plétzlich zur Ruhe
gebracht, so entsteht ein Wasserstoss, wobei die Stossarbei ist

G*? c2
A= ——-
G+ Gy 2¢

Es bedeutet G das Gewicht des stossenden Wassers,

¢ die entsprechende Wassergeschwindigkeit und G, das
reducierte Gewicht des Rohres.
Fir die Lingeneinheit ist G = 7wr*y, wobei y =1

Spec.-Gewicht des Wassers. [st ferner d die Rohrdicke und
vy = 17,5 das spec. Gewicht des Eisens, so ist

Gll—w2 o 055 ¥y (1

J
my) rund 157270
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Wird » und 0 in em eingesetzt und will man 4 in
cmfkg, so ist

i S e

somit

wyd o 1
A= 62
7 150
Bezeichnet ¢ die dynamische Zugsbeanspruchung und
4 die entsprechende Verlingerung, so ist
g

Az,E,

und die von den R&hren geleistete Arbeit

2
=
=0

2000000

Diese Arbeit muss gleich der Stossarbeit sein; daher

Ay V E I
= el e 07+ 150)

Fiir Gusseisen ist E = 1000000 kg/cm® und
| I
Q=G5 /—*——*~' 2
’ 2d(» 4+ 150) (2)
Angenommen eine Gussleitung mit » = 135 ¢m, welche

einem hydrostatischen Druck p von 30 Atm. widerstehen
muss, so ist die Wanddicke der Rohren nach der gewdhn-
lichen Rechnungsmethode
Ol— % = ISZT"O = 1,8 cm,
0, = zuldssige Zugbeanspruchung,
und der Ausdruck
g I
o v
Bei einer Wassergeschwindigkeit ¢ = 200 cn ist die
dynamische Zugbeanspruchung
0 = 200 . 1,22 = 244 kgfcm®.
Die gesamte Zugbeanspruchung der Ré&hren
250 + 244 = 494 kofcm®.
Bei dieser Beanspruchung wdre nur noch eine zwei-
fache Sicherheit vorhanden.
Fir Stahlréhren ist E = 2 000000

I
0O=—¢.r ]/m 5 G s (3)
Angenommen eine zuldssige Zugbeanspruchung von
0, = 750 kg/em®, so ist fir » = 6o cm und p = 20 Atm.
hydrostatischen Druck
6=£=L_OO = 1,6 cm.
0y 750

Der Ausdruck
-/
/ 1
rli s — 5T
dr+150) 2
fir ¢ = 200 cm und 0 = SeiEE—

200 . 1034 kg/cmz und

die totale Zugbeanspruchung in einem Léangsriss waire
1034 + 750 = 1784 kg/cm®.

Diejenige in einem Querriss ist bekanntlich nur halb
so gross, d. h. 892 kg/cm®. Die Zugkraft in der Rohrachse
ist 540000 kg.

Die Verankerungen, die notwendig wéiren, um eine
derartige Rohrleitung zu fixieren, missten im stande sein,
diese Zugkraft aufzunehmen.

Rechnet man die Schwierigkeiten und die Kosten, die
derartige Verankerungen verursachen und beriicksichtigt
man, dass in jedem Falle eine gewisse Sicherheit vorhanden
sein muss, so ist es ratsam, mit der Wassergeschwindigkeit
nicht zu weit zu gehen.

Ziirich, im Oktober 1897. E. Melli, Ing.

Riickkauf der schweizerischen Eisenbahnen.

II. (Schluss.)

Bundesgesetz betreffend die Erwerbung
und den Betrieb von Eisenbahnen fiir Rechnung des
Bundes und die Organisation
der Verwaltung der schweizerischen Bundesbahnen.
(Vom 15. Oktober 1897.)

II. Organisation der Verwaltung der schweizerischen
Bundesbahnen.

Art. 12. Die Verwaltung der Bundesbahnen bildet eine besondere
Abteilung der Bundesverwaltung.

Die Beamten und Angestellten der Bundesbahnen unterstehen der
fiir die Bundesbeamten geltenden Gesetzgebung.

Die Verwaltung der Bundesbahnen hat ihr rechtliches Domizil am
Sitze der Generaldirektion.

Dieselbe hat ausserdem in jedem durch ihre Babnlinien beriihrten
Kanton ein Domizil am Kantonshauptorte zu verzeigen, an welchem sie
von den betreffenden Kantonseinwohnern belangt werden kann.

Fiir dingliche Klagen gilt der Gerichtsstand der gelegenen Sache.

Fiir die Behandlung und Beurteilung der civilrechtlichen Streitig-
keiten gegen die Bundesbahnen finden die bestehenden kantonalen und
cidgendssischen Gesetze Anwendung, mit der Beschriinkung, dass das
Bundesgericht als einzige Instanz urteilt, sofern der Streitgegenstand einen
Hauptweft von wenigstens 30000 Fr. hat.

1. Oberleitung der Verwaltung.

Art. 13. Fiir die Oberleitung der Verwaltung durch die Bundes-
behorden gelten die nachfolgenden Bestimmungen :

Es kommen zu:

A. Der Bundesversammlung:

1. Die Genehmigung der Anleihensoperationen und des Amortisations-
planes ;

2. die Genehmigung von Vereinbarungen betreffend die Erwerbung
anderer bestehender Bahnen, sowie betreffend die Uebernahme des
Betriebes von Nebenbahnen und den Eintritt des Bundes in Betriebs-
vertriige, welche etwa zwischen den in Art. 2 genannten Hauptbahnen
und Nebenbahnen abgeschlossen worden sind;

3. die Gesetzgebung iiber die allgemeinen Grundsiitze fiir die Tarif-
bildung ;

4. der Erlass von Gesetzen, betreffend die Erwerbung oder den Bau

von Eisenbahnen ;

die Gesetzgebung tiber die Besoldungen;

die Genehmigung des Jahresbudgets;

die Priifung und Abnahme der Jahresrechnung und des Geschiifts-

o L

berichtes. :

: B. Dem Bundesrat:

1. Der Erlass einer Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetze.

2. Die Wahl:

@) von 25 Mitgliedern des Verwaltungsrates (Art. 16);

%) der Mitglieder der Generaldirektion und der Kreisdirektionen
(Art. 23 und 33); '

¢) von je 4 Mitgliedern der Kreiseisenbahu'rﬁte (Art. 29).

Die Einbringung folgender Vorlagen bei den eidgenéssischen Riiten:

@) des Jahresbudgets, der Jahresrechnung und des Geschiftsberichtes;

%) der Antriige betreffend die Uebernahme des Betriebes von Neben-
bahnen und den Eintritt des Bundes in Betriebsvertrige, welche

(5]




30. Oktober 1897.]

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

136

etwa zwischen den in Art. 2 genannten Hauptbahnen und Neben-
bahnen abgeschlossen worden sind (Art. 5);

¢) der Antriige betreffend den Bau neuer und die Uebernahme be-
stehender Linien.

4. Die Ausiibung der gleichen Befugnisse, die dem Bundesrate den
Privatbahnen gegeniiber zustehen, soweit die Voraussetzungen hierfiir
bei den Bundesbahnen vorhanden sind.

5. Die Genehmigung der Statuten der Pensions- und Hiilfskassen fiir
die Beamten und stiindigen Angestellten,

6. Die Erlassung der erforderlichen Vorschriften fiir die Errichtung
von Krankenkassen,

2. Einteilung des Bahnnetzes.
Art, 14.
ihren Sitz in Lausanne, Basel, Luzern, Ziirich und St. Gallen haben.

Das Bundesbahnnetz wird in fiinf Kreise eingeteilt, welche

Die Umschreibung der -einzelnen Kreise bleibt der Vollziehungsver-
ordnung vorbehalten.
3. Organe der Verwaltung.
Art, 15,
@) der Verwaltungsrat;

Die Organe der Verwaltung der Bundesbahnen sind:

4) die Generaldirektion ;
¢) die Kreiseisenbahnriite;
d) die Kreisdirektionen.
a. Der Verwaltungsrat.
Art. 16.
gewiihlt werden wie folgt:

Der Verwaltungsrat besteht aus 55 Mitgliedern, welche

25 durch den Bundesrat;

25 durch Kantone und Halbkantone;

5 durch die Kreiseisenbahnriite aus ihrer Mitte.

Von den durch den Bundesrat zu wiihlenden Mitgliedern diirfen
nicht mehr als neun zugleich Mitglieder ecines eidgendssischen Rates sein.

Der Bundesrat trifft die ihm zufallenden Wahlen erst, nachdem die
Kantone und die Kreiseisenbahnriite die ihnen obliegenden vorgenommen
haben; bei der Wahl wird er darauf achten, dass Landwirtschaft, Handel
und Gewerbe eine angemessene Vertretung erhalten.

Die Amtsdauer betriigt drei Jahre und fiillt zusammen mit derjenigen
der Bundesbehdorden.

7N i

1. die Aufsicht iiber die gesamte Verwaltung:

Der Geschiiftskreis des Verwaltungsrates umfasst:

2. die Feststellung des dem Bundesrate einzureichenden Entwurfs des
Jahresbudgets;
die Priifung der von der Generaldirektion aufgesteliten Jahresrech-

(55}

nung und des von ihr angefertigten Jahresberichtes iiber die Ge-
schiiftsfithrung, zu Handen des Bundesrates;

4. die im Rahmen der beziiglichen Gesetzesbestimmungen vorzunehmende
Feststellung der Grundlagen fiir die Tarife und die Giiterklassifikation
nebst den reglementarischen Bestimmungen ;

5. die Feststellung der Normen fiir Aufstellung der Fahrtenpline (Aus-

=~ scheidung der Zugskategorien, Zahl der Fahrten, Fahrgeschwindig-

keiten etc.);

6. die pachtweise Inbetriebnahme von Bahnstrecken, welche dem Bunde
nicht angehéren, die Verpachtung des Betriebes eigener Bahnstrecken,
die Einrichtung von Nebengeschiiften;

7. die Ratifikation von wichtigeren Vereinbarungen mit andern Trans-
portunternehmungen iiber den gegenseitigen Verkehr oder die Rege-
lung von Konkurrenzverhiiltnissen ;

8. die Ratifikation von Vereinbarungen mit andern Eisenbahnunter-

nehmungen iiber die gemeinschaftliche Beniitzung von Bahnhdéfen,

Stationen und Bahnstrecken, ferner iiber gemeinschaftliche Verkehrs-

einrichtungen ;

die Feststelling der Normalien fiir den Unter-, Ober- und Hochbau,

ferner fiir das Rollmaterial;

— 10. die Entscheidung iiber das Tracé neuer Linien, ferner die Fest-
setzung der Pline neuer Bahnhofbauten von grésserer Bedeutung
und der Pline fiir wichticere Umbauten und Erginzungsbauten auf
dem in Betrieb stehenden Bahnnetze;

11. die Genebmigung von Bau- und Lieferungsvertrigen, welche den
Betrag von 300000 Fr. iibersteigen;

12. den Ankauf von Liegenschaften, deren Erwerbung nicht zur Aus-
filhrung von Bahnbauten erfolgt, sofern der Kaufpreis 200000 Fr.
iibersteigt, ebenso der Verkauf von Liegenschaften im Werte von
mehr als 5oooo Fr.;

13. die Feststelling der Dienstorganisation innerhalb der Vorschriften
der vom Bundesrat erlassenen Vollziehungsverordnung ;

14. die Aufstellung der Vorschlige fiir die Ernennung der General-
direktion und der Kreisdirektionen;

15. die Genehmigung der Wahl der Vorstinde der Dienstabteilungen
bei der Generaldirektion und den Kreisdirektionen;

16. die Festsetzung der Besoldungen der in Ziff. 15 genannten Beamten
im Rahmen des Besoldungsgesetzes und des Budgets;

17. die Feststellung der allgemeinen Anstellungsbedingungen fiir das
Personal;

18. die Aufstellung der Statuten fiir die Pensions- und Hiilfskassen;

19. die Priifung der von den Kreiseisenbahnriiten ausgehenden Vor-
schliige betreffend Verbesserungen im Betriebe;

20. die Begutachtung von Abiinderungen der die Bundesbahnen betref-
fenden Gesetze und Verordnungen;

21. die Begutachtung von Anregungen fiir' den Bau neuer Linien fiir

Rechnung des Bundes.

Art. 18.

aus seiner Mitte einen Priisidenten und einen Vicepriisidenten.

Der Verwaltungsrat wiihlt auf die Daver einer Amtsperiode

Art, 19,
der Verwaltungsrat fiir die Dauer der Amtsperiode eine stindige Kommission,

Zur Vorberatung der zu behandelnden Geschiifte bestellt

bestehend aus dem Priisidenten des Verwaltungsrates als Priisidenten und
sechs bis zehn- Mitgliedern.  Es bleibt jedoch dem Verwaltungsrate unbe-
nommen, zur Vorberatung einzelner Geschiifte ausnahmsweise besondere
Kommissionen zu ernennen.

Sowohl die stindige Kommission als die Specialkommissionen haben
das Recht, von der Generaldirektion iiber die von ihnen zu behandelnden
Geschiifte jede notwendig scheinende Auskunft zu verlangen und von allen
beziiglichen Akten Einsicht zu nehmen.

Den Kommissionen ist gestattet, einen Aktuar beizuziehen; fiir dessen
Stellung sorgt das Sekretariat der Generaldirektion.

Art. 20. Die Mitglieder der Generaldirektion und die Priisidenten
der Kreisdirektionen wohnen den Verhandlungen des Verwaltungsrates, so-
weit sie nicht ihre persénlichen Interessen betreffen,  mit beratender
Stimme bei.

Bei den wird die

Generaldirektion durch ihren Priisidenten oder Vicepriisidenten mit bera-

Verhandlungen der stiindigen Kommission
tender Stimme vertreten.

Zu den Verhandlungen der Specialkommissionen kann sie nach Gut-
finden einzeloe Mitglieder mit beratender Stimme abordnen.
a ATGIS2TS
seines Priisidenten regelmiissig jedes Vierteljahr einmal.

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf die Einladung-
Ausserdem wird
er einberufen, wenn die Geschiifte es notwendig machen oder wenn wenig-
stens der vierte Teil der Mitglieder es verlangt. Das Nihere iiber die Zeit
der Sitzungen bestimmt
Gesetze.

Der Rat ist beschlussfihig, wenn die Mebrheit der Mitglieder an-

die Vollziehungsverordnung zum vorliegenden

wesend ist.
Art, 22.
Verrichtungen Tag- und Reisegelder, deren Hohe durch die Bundesver-

Die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen fiir ihre

sammlung bestimmt wird.
b. Die Generaldivektion.

Art. 23. Die Generaldirektion besteht aus fiinf bis sieben Mit-

gliedern. Sie wird, auf unverbindlichen Vorschlag des Verwaltungsrates,
vom Bundesrat ervannt.

Die Amtsdauer betriigt sechs Jahre und fillt zusammen mit zwei
Amtsdauern der eidgendssischen Riite.

Der Sitz der Generaldirektion ist in Bern. Die Mitglieder miissen
in Bern wohnen.

Art. 24. Der Bundesrat ernennt aus den Mitgliedern je fiir drei
Jahre einen Priisidenten und einen Viceprisidenten.

Art 25.

setz keine Ausnahmen oder Einschrinkungen enthilt und unter

Der Generaldirektion liegt, soweit das gegenwiirtige Ge-
Vor-
behalt der dem Verwaltungsrat in Art. 17 zugeteilten Befugnisse, die
gesamte Geschiiftsfilhrung ob. Insbesondere fallen in ihren Geschiftskreis:

1. die administrative und gerichtliche Vertretung der Eisenbahnverwal-
tung nach aussen, soweit dieselbe nicht den Kreisdirektionen tiber-
tragen ist (Art. 35, Ziff. 1);

2. die Ernennung simtlicher ihr unmittelbar unterstehenden Beamten
und Angestellten, sowie der Vorstinde der Dienstabteilungen bei
den Kreisdirektionen auf unverbindlichen Vorschlag der letztern;

3. die Aufstellung von Gehaltsnormen fiir die von der Generaldirektion
und fiir die von den Kreisdirektionen zu ernennenden Beamien und
Angestellten ;

4. die Festsetzung der Gehalte fiir die von ihr zu ernennenden Be-



SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

[Bd. XXX Nr. 18.

=130
amten und Angestellten im Rahmen des Besoldungsgesetzes und des
Budgets;
die Entwerfung des Jahresbudgets;

die Aufstellung der Jahresrechnung ;
die Anfertigung des Jahresberichtes iiber die Geschiiftsfilhrung;

R

die Vorbereitung aller iibrigen, nicht bereits genannten, durch den
Verwaltungsrat zu behandelnden Geschiifte;
die Vollziehung der Beschliisse des Verwaltungsrates ;

©

10. die Aufstellung der erforderlichen Reglemente, Instruktionen und
Dienstvorschriften fiir die verschiedenen Dienstzweige;

11. das Tarifwesen;

12. die Kontrolle der Betriebseinnahmen (Betriebskontrolle);

13. die Erledigung von Reklamationen aus dem Verkehre mit andern
Bahnen wegen unrichtiger Anwendung der Tarife und Tarifvor-
schriften oder

Verlustes oder Beschiidigungen von ‘Transportgiitern oder wegen

wegen unrichtiger Instradierungen, ferner wegen

Verspiitungen im Personen- und Giiterverkehr, soweit nicht durch

die bundesriitliche Vollziehungsverordnung deren Zuweisung an die |

Kreisdirektionen oder an Dienststellen verfigt wird;

14. die Aufstellung der Fahrpline, einschliesslich der Sorge fiir eine
den Bediirfnissen auch des durchgehenden Verkehrs entsprechende
Ausfiihrung derselben durch die Kreisdirektionen;

15. die Centralwagenkontrolle;

16. die. Ausfibrung von Neu- und Erginzungsbauten, soweit solche
nicht den Kreisdirektionen iiberlassen wird;

17. der Abschluss von Vereinbarungen mit andern Transportanstalten
iiber den gegenseitigen Verkehr oder die Regelung von Konkurrenz-
verhiiltnissen ;

Abschluss  von

die gemeinschaftliche Beniitzung

18. der Vertriigen mit andern Eisenbahnunterneh-

mungen iiber und Erstellung
von Bahnhifen, Stationen, Bahnstrecken und Betriebseinrichtungen;

19. der Abschluss von Vertrigen iiber die Erwerbung von Liegen-
schaften zu den von der Generaldirektion auszufiibrenden Bauten,
ferner aller Vertriige iiber die Erwerbung von Liegenschaften zu
andern als Bauzwecken;

20. die Verwaltung der Pensions-, Hiilfs- und Krankenkassen des Per-
sonals, unter Mitwirkung desselben;

21. der Abschluss der Bau- und Lieferungsvertrige fiir die von der
Generaldirektion auszufithrenden Bauten, sowie aller Lieferungsver-
triige fir Oberbaumaterial, fiir den Bezug von Brenn- und Schmier-
materialien fiir den Maschinendienst und fiir neues Transportmaterial,
unter Vorbehalt von Art. 17, Ziff. 113

22, die Aufsicht iiber die Geschiftsfilhrung der Kreisdirektionen und
die Erteilung von Instruktionen an dieselben zur Herbeifiihrung der
wiinschbaren Einheitlichkeit und Uebereinstimmung in der Ver-
waltung;

23. die Beschlussfassung iiber die ibr im Art. 38 vorbehaltenen Geneh-
migungen.
Art. 26,

jihrlich summarische Ausweise iiber die Ergebnisse des Bahnbetriebes

Die Generaldirektion hat dem Verwaltungsrate viertel-

vorzulegen.
Axt. 27,
heit der Mitglieder anwesend ist.

Die Generaldirektion ist beschlussfihig, wenn die Mehr-

Bei Stimmengleichheit gilt derjenige Antrag als zum Beschlusse er-
hoben, fiir welchen der Vorsitzende gestimmt hat; bei Wahlen entscheidet
bei Stimmengleichheit nach zwei Wahlgingen das Los.

Art. 28,
menten verteilt.

Die Organisation der Departemente und die Zuweisung der ver-

Die Geschiifte werden unter die Mitglieder nach Departe-

schiedenen Dienstabteilungen an dieselben bleibt der vom Bundesrat zu er-
lassenden Vollziehungsverordnung vorbehalten. Diese wird auch bestimmen,
welche Geschiifte den einzelnen Departementen zu selbstindiger Erledigung
zu iiberlassen sind.

c. Die Kreiseisenbaknrite.

Art. 29. Die Kreiseisenbahnriite bestehen aus je 15 bis 20 Mit-
gliedern, von denen der Bundesrat 4, die Kantone und Halbkantone 11 bis
16 zu wilhlen haben.

Die Verteilung der Mitglieder auf die Kantone geschieht auf dem
Wege des Vollziehungsverordnung.

Die Amtsdauer betriigt drei Jahre und fiillt zusammen mit derjenigen
der Bundesbehdrden.

Art. 30. Der Geschiiftskreis der Kreiseisenbahnriite umfasst:

1. die Wahl ihres Priisidenten und des Viceprisidenten auf die Dauer
einer Amtsperiode aus ihrer Mitte;

2. die Wahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates;

die Beguatachtung von allen das Eisenbahnwesen betreffenden

w

Fragen, insbesondere des Fahrplan- und Tarifwesen, zu Handen
der fiir die Entscheidung zustindigen Behorden, auf Anregung:
@) der Bundesbehorden;

4) einer Kantonsregierung;

¢) des Verwaltungsrates;

d) der

Industrie

organisierten Vertretungen von Landwirtschaft, Handel,

und Gewerbe, sowie anderer volkswirtschaftlicher
Verbiinde ;
e) aus ihrer Mitte.

4. Die Genehmigung der von den Kreisdirektionen ausgearbeiteten,
zur Vorlage an die Generaldirektion bestimmten Jahresbudgets und
Jahresrechnungen und der darauf beziiglichen Berichte ;

5. die Entscheidung iiber siimtliche im Budget nicht vorgesehenen oder
iiber den vom Verwaltungsrate bewilligten Betrag hinausgehenden
Kredite, soweit die Gesamtsumme das jeweilige Jahresbudget nicht
mehr als um 100 000 Fr. iibersteigt;

6. die Genehmigung der vierteljiihrlichen schriftlichen Berichte der

Kreisdirektionen iiber den Gang des Unternehmens,

Art. 31. Die Kreiseisenbahnriite versammeln sich auf Einladung ihrer

Priisidenten regelmiissig jedes Vierteljahr einmal. Ausserdem werden sie
einberufen, wenn die Geschiifte es notwendig machen oder wenn wenig-
stens der vierte Teil der Mitglieder es verlangt.

Zeit der Sitzungen bestimmt die Vollziehungsverordnung zum vorliegen-

Das Niihere tiber die

den Gesetze.
Die Kreiseisenbahnriite sind beschlussfihig, wenn die Mehrheit der Mit-

glieder anwesend ist.

Den Sitzungen wohnen die Kreisdirektoren mit beratender
Stimme bei.
Art. 32. Die Mitglieder der Kreiseisenbahnriite beziehen fiir ihre

Verrichtungen Tag- und Reisegelder, deren FHohe durch die Bundesver-
sammlung bestimmt wird.

d. Die Kreisdirektionern.
Art. 33. Die Kreisdirektionen bestehen aus je drei Mitgliedern.
Sie werden auf unverbindlichen Vorschlag des Verwaltungsrates durch den
Bundesrat ernannt.
Die Amtsdauer betriigt sechs Jahre und fillt zusammen mit zwei

Amtsdauern der eidgendssischen Riite.

Die Direktionsmitglieder miissen am Sitze der Kreisdirektion
wohnen,
Art. 34. Der Bundesrat ernennt fiir eine Amtsdauer von drei

Jahren aus der Mitte der einzelnen Kreisdirektionen je einen Priisidenten
und einen Vicepriisidenten.
Art. 35. Der Geschiiftskreis der Kreisdirektionen umfasst:

1. die administrative und gerichtliche Vertretung der Eisenbahnverwal-
tung in denjenigen Angelegenheiten, deren Behandlung den Kreis-
direktionen zusteht;

2. die Entwerfung der Voranschlige fiir ibren Geschiiftskreis;

3. den Unterhalt der Bahn nebst Zubehorden, einschliesslich der Hoch-
bauten und der Telegraphenleitungen;

4. die Ausfiihrung von Ergiinzungsbauten und sonstiger baulicher

Aenderungen auf dem im Betriebe stehenden Bahnnetze, soweit im

einzelnen Falle von der Generaldirektion nicht anders verfiigt wird,

und den Abschluss daheriger Landerwerbungs-, Bau- und Lieferungs-

vertriige, unter Vorbehalt von Art. 38, Ziff. 4;

5. die Entwerfung der Pline fiir die in Ziffer 4 erwithnten Bauten
soweit die Generaldirektion sich dieselbe nicht vorbehilt;

6. die Bewachung der Bahn und die Bahnpolizei;

7. die nétigen Vorkehren zum Schutze der Bahnverwaltung gegen Ein-
griffe in ihre Eigentumsrechte und gegen Besitzesstérungen;

8. Die Entwerfung der Fahrpline fiir ihr Betriebsnetz, unter Beriick-
sichtigung der vom Verwaltungsrate dafiir aufgestellten Normen und
der weitern Wegleitung der Generaldirektion;

9. den Fahrdienst;

1o. den Zugsdienst;

11. den Expeditionsdienst, einschliesslich Lagerhausverwaltungen ;
12, den Betrieb der Werkstitten ;
3. die Hau'plmagazin- und Materialverwaltung (vorbehaltlich Art. 23,

Ziff, 21);

14. die Einrichtung von Rollfubrdiensten (Camionnage) und den Ab-
schluss von daherigen Vertriigen mit Unternehmern;
Abschluss  der

15. den Bau- und Lieferungsvertriige fiir ibhr Netz,
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welche nicht der Generaldirektion vorbehalten sind (Art. 25,

Ziff. 21);

16. Die Erledigung von Reklamationen aus dem innern Verkehr der
Bundesbahnen wegen unrichtiger Anwendung der Tarife oder un-
richtiger Instradierung, wegen Verlustes oder Beschidigung von
Transportgiitern, sowie wegen Verspiitungen im Personen- und
Giiterverkehr, soweit dieselbe nicht den Babnhofvorstinden oder
andern Dienststellen zugewiesen werden kann, ferner die Anhand-
nahme und Ueberleitung der gleichartigen Reklamationen aus dem
Verkehr mit andern Bahnen an die Generaldirektion (Art. 25,
Ziff. 13);

17. die Behandlung von Haftpflichtsanspriichen wegen Tétung oder Ver-
letzung von Personen;

18. die Verpachtung und Vermietung von verfiigharen Immobilien, sowie
der Bahnhofrestaurationen ;

19. den Verkauf von entbehrlichen Immobilien;

20. die Steuerangelegenheiten ;

21, die Begutachtung der ibr von der Generaldirektion zugewiesenen
Fragen, namentlich iiber Tarifverhiltnisse, Ordnung der Verhiltnisse
von Gemeinschaftsstationen und sonstigen Verkehrsregelungen mit
anstossenden Bahnen;

22. die Entgegennahme von Wiinschen und Begehren der Behorden
und Privaten {iber Verhiltnisse, die in den Geschiftskreis der
Generaldirektion fallen, und begutachtende Uebermittelung an
letztere.

Art, 36. Die Kreisdirektionen treten jihrlich mindestens dreimal
mit der Generaldirektion zu einer gemeinsamen Sitzung unter Leitung des
Priisidiums  der letztern zusammen, um die beim Bahnbetrieb gemachten
Erfahrungen auszutauschen und die als wiinschbar erkannten Verbesserungen
anzubahnen,

Sie sind berechtigt, beziigliche Anregungen auch schriftlich bei der
Generaldirektion einzubringen.

Diese wird, bevor sie fiir den Geschiiftskreis der Kreisdirektionen
grundsiitzliche Anordnungen von allgemeinem oder dauerndem Charakter
trifft, denselben Gelegenheit zar Aeusserung ihrer Ansicht bieten.

Die Kreisdirektionen nehmen an den Sitzungen der betreffenden
Kreiseisenbahnriite und durch ihre Priisidenten an den Sitzungen des Ver-
waltungsrates mit beratender Stimme teil (Art. 20 und 31).

Art. 37. Die Kreisdirektionen ernennen das siimtliche ihnen unter-
stellte Personal mit Ausnahme der Abteilungsvorstinde (Art. 23, Ziff. 2)
und setzen im Rahmen des Besoldungsgesetzes, der von der General-
direktion erlassenen Gehaltsnormen und des Budgets dessen Gehiilter und
Lohne fest.

Art. 38. Der Genehmigung durch die Generaldirektion bediirfen:

1. Vereinbarungen iiber die Erledigung der in Art. 33, Ziffer 17, ge-
nanaten Anspriiche, wenn die im einzelnen Falle gewiihrte Abfin-
dung einen Kapitalwert von 20000 Fr. iibersteigt.

2. Vertriige iiber die Einrichtung von Rollfuhrdiensten (Artikel 33,
Ziffer 14).

3. Vertriige iiber den Verkauf von Liegenschaften (Art. 35, Ziff.
vorbehiltlich Art. 17, Ziff. 12,

4. Vertriige iiber die Ausfithrung von Bauarbeiten und iiber Lander-

19),

werbung, sowie Lieferungsvertriige, wenn die Vertragssumme mehr

als 100 000 Fr. betriigt.

Art. 39. Die Vorschriften in den Art. 27 und 28 finden auf die
Kreisdirektionen analoge Anwendung.

4. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 40. In den Dienst der Bundesbahnen diirfen in der Regel nur
Schweizerbiirger, welche in der Schweiz einen festen Wohnsitz haben, ge-
nommen werden.

Dicse Bestimmung findet keine Anwendung auf Angestellte zur Be-
dienung im Ausland gelegener, im Bundesbetrieb stehender Bahnstrecken.

Art. 41. Die Amtsdauer der Beamten und der stindigen Ange-
stellten betriigt drei Jahre; sie fillt zusammen mit derjenigen der iibrigen
eidgendssischen Beamten. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen iber die
Amtsdauer der Mitglieder der Generaldirektion und der Kreisdirektionen
(Art. 23 und 33).

Art. 42. Die Besoldungen der Direktoren, Beamten und stindigen
Angestellten der Bundesbahnen werden durch ein besonderes Bundesgesetz
festgesetzt.

Art. 43. Die Mitglieder der Generaldirektion und der Kreis-
direktionen, sowie alle iibrigen Beamten und Angestellten konnen durch
motivierten Beschluss der Behorde, von der sie ernannt worden sind, ab-
berufen werden.

Art. 44. Der Bund wird in geeigneter Weise Vorsorge dafiir

treffen, dass die Beamten und stindigen Angestellten der Bundesbahnen die *

ihrem Dienste entsprechende Ausbildung erhalten.

Art. 45. Die Vollziehungsverordnung wird die nitheren Bestim-
mungen aufstellen iiber:

1. das Rechnungswesen ; 2. die Disciplinarbefugnisse; 3. die Gewihrung

freier Fahrt.

Art. 46. Fiir die Beamten, ausgenommen die Mitglieder der
General- und Kreisdirektionen, und fiir die stiindigen Angestellten wird eine
Pensions- und Hiilfskasse errichtet. Die erforderlichen LEinlagen sind von
den Mitgliedern und von der Eisenbahnbetriebskasse zu leisten, wobei die
Beitriige der Eisenbahnbetriebskasse nicht weniger als die Hiilfte der Ge-
samteinlagen betragen sollen. Den Rest haben die Beamten und Ange-
stellten zu bezahlen.

Die Statuten werden vom Verwaltungsrate aufgestellt, unter Vorbe-
halt der Genehmigung durch den Bundesrat.

Bestehende Pensions- und Hilfskassen, deren Verwaltung anliisslich
der Erwerbung von Bahnen an die Verwaltung der Bundesbahnen iiber-
geht, kénnen nach dem Ermessen des Bundesrates fiir deren Mitglieder
auf bisheriger Grundlage und unter voller Wabrung der Interessen der
Mitglieder weitergefiihrt werden. Die Mitglieder derartiger Kassen konnen
nicht zugleich Mitglieder der allgemeinen Pensions- und [Hilfskasse sein.

Bei allfilliger Aufhebung bestehender Pensions- und IHilfskassen
bleiben die bisherigen Anspriiche der Mitglieder dieser Kassen in vollem
Umfange gewarht.

Art. 47. Der Bundesrat wird die erforderlichen Vorschriften fiir
die Errichtung von Krankenkassen erlassen.

III. Uebergangs- und Schlussbestimmungen.

Art, 48. Die Bildung von Eisenbahnkreisen erfolgt nach Massgabe
der successiven Gestaltung des Bundesbabnnetzes. Sollte der Bundesbetrieb
mit einem Bahnnetze von geringem Umfange beginnen, so kann, solange dieser
Zustand dauert, von der Bildung von Eisenbahnkreisen Umgang genommen
und die gesamte Geschiiftsfihrung der Generaldirektion iibertragen werden,

Die Beschlussfassung iiber diese organisatorischen Massnahmen steht
dem Bundesrate zu.

Art. 49. Der Bund, als Rechtsnachfolger der Jura-Simplonbahn,
verpflichtet sich gegeniiber den subventiohierenden Kantonen zur Ausfiih-
rung der durch Bundesbeschluss vom 24. September 1873 erteilten Kon-
zession einer Simplon-Eisenbahn und der italienischen Konzession fir Bau
und Betrieb einer Eisenbahn durch den Simplon” von der schweizerisch-
italienischen Grenze bis Iselle, vom 22. Februar 1896, sofern die in
Art. 12 des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und Italien, vom 235. Nov.
1895, bedungenen Subventionen geleistet werden.

Der Bund wird in gleichem Masse auch die Bestrebungen fiir Reali-
sierung einer dem Art. 3 des Eisenbahngesetzes vom 23. Dezember 1872
entsprechenden Alpenbahn im Osten der Schweiz fordern.

Die im Uebereinkommen betreffend die Zusammenlegung der Kon-
zessionen der Vereiniglen Schweizerbahnen vom 26. Juni 1896 vom Bunde
iibernommenen Verpflichtungen hinsichtlich der Irwerbung der Toggen-
burgerbahn und des Baues einer Rickenbahn bleiben ausdriicklich vorbe-
halten, und es wird der Bund diese Verpflichtungen auch im Falle eines
vor dem niichsten Riickkaufstermine erfolgenden freihindigen Kaufes der
Vereinigten Schweizerbahnen als fortbestehend anerkennen.

Art. 50. Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grundlage der Bestim-
mungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874, betreffend die Volksab-
stimmung tiber Bundesgesetze und Bundesbeschliisse, die Bekanntmachung
dieses Gesetzes zu veranstalten und den Beginn der Wirksamkeit desselben
festzusetzen.

Also beschlossen vom Nationalrate,

Bern, den 15. Oktober 1897.

Der Priisident: Grieshaber. Der Protokollfihrer: Schatzmann.

Also beschlossen vom Stinderate,

Bern, den 15. Oktober 1897.

Der Priisident: Raschein.  Der Protokollfiihrer: Wagniere

& *
*

Der schweizerische Bundesrat beschliesst:
Das vorstehende Bundesgesetz ist zu verdffentlichen.
Bern, den 16. Oktober 1897.
Im Namen des schweizer. Bundesrate
Der Bundespriisident: Deucher.
Der 1. Vicekanzler: Schatzmann.
Note: Datum der Verdffentlichung: 16. Oktober 1897.
Ablauf der Referendumsfrist: 14. Januar 1898.

A A A A A A A



	Rückkauf der schweizerischen Eisenbahnen

